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Beschluss

t 5t Jan, ?0tj

- Antragstellerin -

- Antragsgegnerin -

In dem einstweiligen Verfugungsverfahren

vertreten durch den Geschäftsführer

ProTesshevollmächtigte:
Rechtsanwälte Rasch,
A"r der Aster 6, 20099 Hamburg,

Gz..12-512.2267

gegen

52477

itJt.
[,

beschließt das Landgericht Hamburg - Zvilkammer I - durch den Vorsitzenden Richter am

Landgericht Rachow, die Richterin am Landgericht Dr. Berghausen und die Richterin Rohwetter

am 1 1.01.2013:

1.|mWegedereinstwei|igenVerfügung-derDring|ichkeitwegenohne
mündlicheVerhandlung-wirdderAntragsgegnerinbeiMeidungeinesvom
Gerichtfürjeden Fall der Zrwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und

für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder

" '.\in". Ordnungshatt bis zu 5 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens

-...-- SO.ooo,oO 
Euro; Ordnungshaft höchstens zvvei Jahre)

..- , - -.;e .c=,1 verboten,
'-r.--,' l*j

tf/,'
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es Dritten zu ermöglichen, die auf dem Musikalbum " t" enthaltene

i' als Datensätze aufTonaufnahrvp' , ler KünstlergruPPe '

einem computer für den Abruf durch andere Teilnehmer von Filesharing's]/|sterrn

über das lnternet bereiEustellen und damit der öffentlichkeit zugänglich zu

nuchen.

2.DieArrtragsgegnerinhatdieKostendesVerfahrensnacheinemstreitwertvon
€ 6.000,00 zu tragen.

Gründe

l. Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulässig. insbesondere ist die örtliche

ZuständigkeitdesLandgerichtsHamburggegeben'GegenstanddesVerfahrensistdas

widerrechtltche öffentliche fugänglichmachen urheberrechtlich geschÜtzter lvt-rsikaufnahmen

durch ein Fi|esharingsystem im |nternet. DaS ist eine unerlaubte Hand|ung, bei der neben dem

a||gemeinenGerichtsstandauchderbesondereGerichtsstandgemäß$32zPoerÖfhetist.

WobeiderAntragste||erinzwischenbeidenGerichtsständengemäßs35ZPoeinWah|recht

zusteht. Nach s 32 ZPO ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die beanstandete Handlung

begangen worden ist. Das ist jeder Ort, an dem auch nur eines der wesentlichen

Tatbestandsmerkma|edesDeliKsVerwirklichtwordenist,alsonichtnurderBegehungsort,

sondern auch der Erfolgsort. As (potentieller) Erfolgsort einer urheberrechtsverletzung ist jeder

ortanzusehen,zudemdieangegritfenen|nha|teobjektiveinendeut|ichenBezugaufwetsen'

Dafür ist nicht, wre bet marKbezogenen Delihen wie WettbeweöSverleEungen' auf die

bestimmungsgemäße Abrufuarkeit abzustellen. Vielmehr kommt es lediglich darauf an, dass an

demleweiligenorteineKenntnisnahmenachdenUmständendeskonkretenFa||serheb|ich

näher liegt als dies aufgrund der bloß theoretischen llÖglichkeit des Abrufs der Fall wäre (vgl

dazu: BGH, GRUR 2010, 4ü $z 16 ff') -,,The New York Times")' Eine besondere Beziehung

des Rechtsstreits zum Gerichtsstandort Hamburg in diesem Sinne ist vorliegend gegeben:

Mrsikaufnahmen in Filesharing-systemen können und sollen gerade ohne iede lokale

Beschrankung von beliebigen anderen Teilnehmer des jeweiligen Systems abgerufen werden

können.

ll. Die Antragstellerin hat die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Unterlassung des 
'm

Beschlusstenor genannten dandelns gemäß S 97 Abs l UrhG ivm S 85 Abs l S l UrhG

glaubhaft gemacht.

l.DieAntragsste|IerinistaKiv|egitimiert.siehat(durchVorlageeinerKopiedesBack.Covers
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der CD ' .' mit einem entsprechenden "p': und "c"-Vermerk' Anlage ASt S)

glaubhaft gemacht, dass sie die ausschließlichen Nutzungsrechte des Tonträgerherstellers

gemäß S 85 UrhG an der streitgegenständlichen l\tusikauhahme innehat'

2. Es ist weiter (durch eidesstattliche Versicherung des Ermittlers oer

prolrrledia GmbH vom 28.12.2012, Anlage Ast l) glaubhaft gemacht worden' dass am 27 4'2012

zwischen 18:40:38 Uhr und 19:33:51 Uhr unter der lP-Adresse 79 - J eine Datei mit der

streitgegenständlichen lrarsikaufnahme mittels der Filesharing-software "pTorrent 3 0" im Internet

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und heruntergeladen werden konnte'

3. Da diese NuEung des Öffentlichen Zugänglichmachens gemäß $ 85 Abs l S' 1 UrhG

ausschließlich der Antragstellerin vorbehalten und ohne deren Einverständnis erfolgt ist, war sie

widerrechtlich.

4. Die Antragsgegnerin hat fur diese Rechtsverletzung als StÖrerin einzustehen As Stöter

kann grundsäElich haften, wer - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise

willenüich und adäquat Kausal an der Flerbeifuhrung einer rechtswidrigen Beeinträchtigung

mitgewirkt hat, sofern er die rechtliche lrrlÖglichkeit zur Verhinderung der verleEung gehabt hätte'

um die störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte zu erstrecken, die den .ieweiligen Eingriff nicht

selbst vorgenommen haben, haftet der störer jedoch nur im Falle der verleEung sogenannler

Prüfpflichten (dazu: BGH, U v 3062009, Az: V ZR 21OlO8' Absatz-Nr' 18'

www.bundesgenchtshof de). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt'

a) Die Antragsgegnerin haftet nicht als Täter oder Teilnehmer'

zwar war sie - wie anwaltlich versichert worden ist - nach der von der Antragstellerin eingeholten

A.rskunftderDeutschenTe|ekomAGvom2g.ll.zolz,dieaufgrunddesGestattungsbesch|usses

desLGKÖInvom10.07'2012zumAz.:233o;12erfo|gte(Anlagenkonvo|utAsl'2).|nhabenn

des lnternetianschlusses, dem die o.g. lP-Adresse im o g. Zeitraum zugeordnet war' Die

Arrtragsgegnerinhataberdiehierdurchausge|Östetatsäch|icheVermutung.dasssieftjrdie

eingetretene verletzung als Täter verantworttich ist (zu einem insoweit vergleichbaren Fall: BGH'

U.v'12'5.2010,A2''.|ß'121lo8,Juris,Rn.-12,-''sommerUnseresLebens.'),wirksam
erschÜttert.DerEhemannderAntragsgegnerinhat-wieanwa|t|ichVersichertwordenist-am

07 12.2012 bei einem der prozessbevollmächtigten der Anttagsstellerin angerufen und mitgeteilt'

wederernochseineFrauhättendieRechtsver|etzungVorgenommen.Jedochseieine

WLAN-Verbindung vornanoen Dies ergibt sich auch aus dem Schrelben der


